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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

PG 1965 §9 Abs1;

PG 1965 §9 Abs3;

Rechtssatz

Kann eine Tätigkeit, bezogen auf die frühere Beschäftigung des Beamten, seine dienstliche Stellung und Fortbildung,

nicht von vornherein als sozial unangemessen bezeichnet werden, so liegt es an diesem, konkrete Einwendungen zu

erheben, aus denen sich allenfalls zeigt, daß ihm die Aufnahme der genannten Tätigkeit auch nach seinen sonstigen

persönlichen Lebensumständen nicht zumutbar ist.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Mitwirkungspflicht

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1990:1989120103.X01

Im RIS seit

12.06.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1990/4/23 89/12/0103
	JUSLINE Entscheidung


